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 Veröffentlicht am 11.12.1986

Norm

StGB §74 Z5

Rechtssatz

Die mit einer verbalen Drohung Hand in Hand gehende Gewaltanwendung gegen das Tatopfer ist ein gewichtiger

Indikator für die rechtliche Annahme der objektiven Eignung einer Drohung, der bedrohten Person begründete

Besorgnisse einzuflößen.
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